
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/6/19 89/08/0326
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.06.1990

Index

20/05 Wohnrecht Mietrecht

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §35 Abs1;

WEG 1975 §17 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 1598/78 E 14. November 1980 VwSlg 10294 A/1980 RS 4

Stammrechtssatz

Durch die Bestellung eines Verwalters, der eine einem organschaftlichen Vertreter ähnliche Stellung hat, wird die

rechtliche Handlungsbefugnis der vertretenen Miteigentümer (Wohnungseigentümer) derart beschränkt, daß diese

rechtlich nur durch ihn selbst handeln können. Er vertritt die Interessen aller Teilhaber gegen den einzelnen Teilhaber

(Hinweis E OGH 5.12.1978, 5 Ob 28/78, Miet Slg 30570, und vom 4.6.1975, 1 Ob 73/75, 74/75, MietSlg 27102).
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